
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1932/2/16 2Ob164/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1932

Norm

ABGB §1301

KFG §7

Rechtssatz

Die Miteigentümer eines Kraftwagens, die zugleich Mitunternehmer sind, haften für die Folgen des Unfalles, den einer

der Miteigentümer und Mitunternehmer beim Lenken des Kraftwagens schuldhaft herbeigeführt hat.

Entscheidungstexte

2 Ob 164/32

Entscheidungstext OGH 16.02.1932 2 Ob 164/32

Veröff: SZ 14/25

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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